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  UVV-Prüfung und Wartung  

 

Informationen zur  
UVV-Prüfung und Wartung an 
Tor- und Schrankenanlagen 
 

 
 
Wir von der ZABAG ANLAGEN-TECHNIK GmbH sind  
Ihr Partner, wenn es um die Einhaltung der links abge-
druckten „Berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit“ (BGR 232) geht! 
 
Unsere qualifizierten Mitarbeiter im Bereich E-Service 
tragen für die Sicherheit Ihrer Anlagen auch nach der 
fachmännischen Montage Sorge, indem sie die vorge-
schriebenen UVV-Prüfungen sowie Wartungen für Sie 
durchführen. 

 
                                                                                                

 
 
Natürlich geschieht die regelmäßige Wartung durch  
den Hersteller im Rahmen eines Wartungsvertrages  
auf freiwilliger Basis, sie ist aber unbedingt 
empfehlenswert, führt sie doch zu einer maßgeb- 
lichen Kosteneinsparung für den Betreiber sowie  
einer Verlängerung der Lebensdauer von kraft- 
betätigten Anlagen im Bereich Objektschutz.  
 
Kunden mit einem Wartungsvertag werden selbst- 
verständlich bevorzugt behandelt, sollte durch  
Fremdeinwirkung eine Störung auftreten oder 
Reparaturbedarf bestehen.                                                                 
 
 
 

Unser E-Service-Personal steht Ihnen unter  
der Hotline  01805 922 243 (14 Ct./Min. aus dem  

dt. Festnetz)  

zur Seite - 24 Stunden am Tag! 

Auszug aus der BGR 232 

(bisherige ZH1/494)  
 

Fachausschuss „Bauliche Einrichtungen“ vom 

BGZ 

aus der aktualisierten Fassung von 2003 

Kraftbetätigte Fenster, 
Türen und Tore 

5 Betrieb 
 
5.3   Die Wartung von kraftbetätigten Fenstern, Türen 

und Toren darf nur durch vom Unternehmer be-
auftragte Personen durchgeführt werden, die mit 
den jeweiligen Wartungsarbeiten vertraut sind. 

 
6  Prüfung 

 
6.1  Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore müssen 

vor der ersten Inbetriebnahme und mindestens 
einmal jährlich von einem Sachkundigen auf ih-
ren sicheren Zustand geprüft werden. 

 
Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenn-
tnisse auf dem Gebiet der kraftbetätigten Fenster, 
Türen und Tore hat und mit den einschlägigen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallver-
hütungsvorschriften 
und allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(z. B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-
Bestimmungen, 
technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaa-
ten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum) so weit vertraut ist, dass er den arbeitssi-
cheren  
Zustand von kraftbetätigten Fenstern, Türen und  
Toren beurteilen kann. 
 
In die Prüfung sind auch die Fangvorrichtungen 
einzubeziehen. Bei bauartgeprüften Fangvorrich-
tungen erstreckt sich die Prüfung auf der Grund-
lage der Betriebsanleitung des Herstellers auf 
Verschleiß, Korrosion, Beschädigungen und 
Gängigkeit bewegter Teile. Die Prüfung bauart-
geprüfter Fangvorrichtungen braucht sich nicht 
darauf zu erstrecken, den Flügel fangen zu las-
sen.  Nicht bauartgeprüfte Fangvorrichtungen 
sind darüber hinaus einer eingehenden Prüfung 
zu unterziehen, die die Funktionsfähigkeit fest-
stellt. Hierbei kann es erforderlich sein, den Flü-
gel fangen zu lassen. 

 
6.2  Die Durchführung der Prüfung nach Abschnitt 6.1 

ist zu dokumentieren. 
 


